Öffnungszeiten:

Mo - Do 	7:00 bis 18:00
Fr 	7:00 bis 16:30

Servicezeiten:
Mo - Do 	8:00 bis 17:00
Fr 	8:00 bis 15:30

	Zwischen 12:00 und 13:00
	nur nach Terminabsprache


Bankverbindungen:

Wiesbadener Volksbank
Kto. 	290 904
BLZ 	510 900 00

Nassauische Sparkasse
Kto. 	100 000253
BLZ 	510 500 15

Postbank Frankfurt
Kto. 	222 10-603
BLZ 	500 100 60

Vertrag zur Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts
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wird folgender Gesellschaftsvertrag geschlossen:

§ 1

Die Unterzeichner verbinden sich zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts.

	Betriebssitz:
	[bookmark: Text9]     



	Zweck der Gesellschaft ist die Ausübung des
	     


	(bitte Handwerk einsetzen)

§ 2

	Die Gesellschaft beginnt am 
	     
	Ihre Dauer ist unbestimmt.


Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3

Einlagen (Bareinlage/Sacheinlage/Mitarbeit):
Die Gesellschafter erbringen jeweils einzeln die nachfolgend aufgeführten Einlagen:

	     

	

	     



Zur Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist es auch ausreichend, wenn die 
Gesellschafter ihre volle Arbeitskraft dem Unternehmen zur Verfügung stellen.


§ 4

	Herr/Frau
	[bookmark: Text12]     
	arbeitet als verantwortlicher


technischer Leiter im Sinne des § 7 Abs. 1 der Handwerksordnung und übernimmt die handwerklich-
technische Geschäftsführung. Im Übrigen obliegt die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 
beiden Gesellschaftern gemeinsam.

§ 5

Arbeitszeit:

	 a.	Arbeitszeit Gesellschafter 1:
	     
	Stunden wöchentlich:
	     

	

	 b.	Arbeitszeit Gesellschafter 2:
	     
	Stunden wöchentlich:
	     



§ 6

An Gewinn und Verlust sind
	der Gesellschafter
	     
	mit
	     
	% und

	der Gesellschafter
	     
	mit
	     
	% beteiligt.


(Der für die technische Leitung verantwortliche Gesellschafter muss nach der Rechtsprechung an Gewinn und Verlust der Gesellschaft mit mindestens 30 % beteiligt sein.)

§ 7

	Der Gesellschafter
	     
	erhält für seine Mitarbeit im Unternehmen eine

	monatliche Vorabvergütung von
	     
	Euro.



	Der Gesellschafter
	     
	erhält für seine Mitarbeit im Unternehmen eine

	monatliche Vorabvergütung von
	     
	Euro.



Der nach Abzug der Vorabvergütung verbleibende Jahresgewinn vor Steuern wird im Verhältnis der Gesellschaftsanteile auf die Gesellschafter verteilt. Über sonstige monatliche Entnahmen aus der Gesellschaftskasse entscheiden die Gesellschafter gemeinsam von Fall zu Fall.

§ 8

Die Gesellschaft kann mit einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende gekündigt werden. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Von der Kündigung ist die Handwerkskammer zu unterrichten.

§ 9

Stirbt ein Gesellschafter, oder scheidet ein Gesellschafter aus, so wird die Gesellschaft aufgelöst. Die Auflösung richtet sich nach den Vorschriften der §§ 731 ff BGB. Die Auflösung ist der Handwerkskammer mitzuteilen.
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